
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 31. März 2026  

 
 Nr. 2026/643  

 

Nachtrags- und Zusatzkredite 2025 
Botschaft und Entwurf an den Kantonsrat; Bewilligung Nachtragskredite in 
Kompetenz des Regierungsrates, Kenntnisnahme Nachtragskredite in Kompetenz AFIN 
  

1. Ausgangslage 

Der Regierungsrat bewilligt nach § 59 Abs. 4 Bst. a des Gesetzes über die wirkungsorientierte 
Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1) Nachtragskredite im Rahmen 
seiner Finanzbefugnis (Fr. 250'000.00). Bis Fr. 100'000.00 wird diese Kompetenz mit § 40 der Ver-
ordnung zum Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 6. Juli 2004 (WoV-
VO; BGS 115.11) dem Amt für Finanzen übertragen. Nachtragskredite über Fr. 250'000.00 und 
Zusatzkredite liegen in der Kompetenz des Kantonsrates. 

Das Finanzdepartement unterbreitet dem Regierungsrat die durch ihn zu bewilligenden Nach-
tragskredite 2025 im Umfang von Fr. 1'082'762.00. 

Das Finanzdepartement unterbreitet weiter Botschaft und Entwurf an den Kantonsrat über die 
Nachtrags- und Zusatzkredite 2025 zur Beratung und Beschlussfassung. 

Der Kantonsrat erhält folgende Nachtrags- und Zusatzkredite zum Beschluss: 

– Nachtragskredite Erfolgsrechnung ausserhalb Globalbudgets Fr. 66'686'285.00 

– Nachtragskredite Investitionsrechnung Fr. 1'853'687.00 

– Nachtragskredite Globalbudgets, Erhöhung Jahrestranche  Fr. 18'722'753.00 

– Zusatzkredite zu Globalbudgets Fr. 307'060.00 

2. Beschlüsse 

2.1 Der Regierungsrat nimmt von folgenden Nachtragskrediten 2025 in Kompetenz des 
AFIN Kenntnis: 

– Nachtragskredite Erfolgsrechnung ausserhalb des 
Globalbudgets Fr.  746'285.00 

– Nachtragskredite Investitionsrechnung Fr. 82'122.00 

– Nachtragskredite ausserhalb des Globalbudgets, 
welche durch Mehreinnahmen gedeckt sind Fr. 13'539'184.00 

– Nachtragskredite bei Überschreitung des GB-Saldos  
ohne Reservendeckung Fr. 0.00 
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– Nachtragskredite bei Überschreitung des GB-Saldo  
mit Reservendeckung Fr. 98'286.00 

2.2 Der Regierungsrat genehmigt in seiner Kompetenz folgende Nachtragskredite 2025: 

– Nachtragskredite Erfolgsrechnung ausserhalb  
des Globalbudgets Fr. 643'366.00 

– Nachtragskredite Investitionsrechnung Fr. 247'394.00 

– Nachtragskredite Globalbudgets, Erhöhung Jahrestranche Fr. 192'003.00 

2.3 Die Vorlage über die Nachtrags- und Zusatzkredite 2025 wird zuhanden des 
Kantonsrates beschlossen. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Vorberatende Kommission 

Finanzkommission 

Verteiler 

Ratsleitung (8) 
Amt für Finanzen, mit B+E 
Departemente, mit B+E 
Staatskanzlei, mit B+E 
Gerichtsverwaltung, mit B+E 
Kantonale Finanzkontrolle, mit B+E 
Parlamentsdienste, mit B+E (elektronische Publikation an KR) 


